
Seite 1 von 2

Schlagwort-Nr. 10092. Online seit 18.09.2015, aktualisiert am 26.06.2019.

Württembergisches Kirchengesetz vom
3. März 1924, § 73

"(1) Die evangelisch-theologischen Seminare und die katholischen

Konvikte werden durch Vereinbarung des Kultministeriums mit

der Oberkirchenbehörde in die Leitung und Verwaltung der

Oberkirchenbehörde überführt, soweit diese Anstalten der Erziehung

und Verpflegung der Zöglinge und ihrer besonderen Vorbildung zum

Kirchendienst dienen. Die entgegenstehenden Bestimmungen werden

durch Verordnung aufgehoben.

(2) Soweit die niederen evangelischen Seminare für die allgemeine

Vorbildung der künftigen Geistlichen bestimmt sind, werden ihre

staatsrechtlichen Verhältnisse samt den Staatsleistungen im

Einvernehmen mit der Oberkirchenbehörde durch Verordnung geregelt.

(3) Die entsprechenden Vereinbarungen und Verordnungen bedürfen

der Zustimmung des Finanzministeriums, soweit sie die Staatsleistungen

betreffen."

Analyse:

Pacelli lag für seinen Nuntiaturbericht vom 15. Februar 1924 (Dokument

Nr. 36) noch nicht die endgültige Version des Württembergischen

Kirchengesetzes vom 3. März 1924 vor, sondern der Entwurf vom

25. Juli 1922. In diesen waren die Anträge des Kirchenausschusses

bereits eingearbeitet, die am 22. Januar 1924 an die Mitglieder

des württembergischen Landtages ausgegeben worden waren. Im

endgültigen Gesetzestext wurde der § 68 a mit leichten Veränderungen

als § 73 übernommen.
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